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§ 34 BVergG 2018 Wahl des
Verhandlungsverfahrens mit
vorheriger Bekanntmachung

 BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

§ 34.

Aufträge können im Wege des Verhandlungsverfahrens mit vorheriger Bekanntmachung oder im Wege des

wettbewerblichen Dialoges vergeben werden, wenn

1. 1.die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt

werden können, oder

2. 2.der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst, oder

3. 3.der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit seiner Art, Komplexität oder seinen rechtlichen oder

finanziellen Bedingungen oder den damit einhergehenden Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige

Verhandlungen vergeben werden kann, oder

4. 4.die technischen Spezifikationen vom öffentlichen Auftraggeber nicht mit ausreichender Genauigkeit unter

Verweis auf eine Norm, eine europäische technische Bewertung, eine gemeinsame technische Spezifikation oder

eine technische Bezugsgröße erstellt werden können, oder

5. 5.im Rahmen eines durchgeführten offenen oder nicht offenen Verfahrens mit vorheriger Bekanntmachung keine

ordnungsgemäßen Angebote oder nur unannehmbare Angebote abgegeben worden sind.

Im Fall der Z 5 kann bei der Durchführung eines Verhandlungsverfahrens von der Bekanntmachung Abstand

genommen werden, wenn der öffentliche Auftraggeber in das betreffende Verhandlungsverfahren nur jene

Unternehmer einbezieht, die im Verlauf des vorangegangenen offenen oder nicht offenen Verfahrens mit vorheriger

Bekanntmachung für geeignet befunden wurden und die Angebote unterbreitet haben, die den Anforderungen der

§§ 125 bis 129 entsprochen haben, und die ursprünglichen Bedingungen für den Auftrag nicht wesentlich geändert

werden.
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